
Auszug aus der Niederschrift 
über die 03. Sitzung der Bürgerschaft am 10.03.2022  
 
 
Zu TOP: 12.2 
Bebauungsplan Nr. 74 "Photovoltaikanlage an der Bahnstrecke Stralsund-Grimmen, 
westlich von Voigdehagen" der Hansestadt Stralsund, Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: B 0011/2022 
 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die zum Bebauungsplan Nr. 74 „Photovoltaikanlage an der Bahnstrecke Stralsund-
Grimmen, westlich von Voigdehagen“ während der Beteiligung der Behörden, 
Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 
eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 3 abgewogen. 
 
2. Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), wird der Bebauungsplan Nr. 74 der Hansestadt 
Stralsund „Photovoltaikanlage an der Bahnstrecke Stralsund-Grimmen, westlich von 
Voigdehagen“, gelegen im Stadtteil Am Umspannwerk, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom Februar 2022 als 
Satzung beschlossen. Die Begründung vom Februar 2022 wird gebilligt. 
 
  
 
 
 
Abstimmung: 31 Zustimmungen 5 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen  
 
2022-VII-03-0828 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt 

Stralsund, 18.03.2022 
 


